
 

 Der Weg zum Führerausweis Kat. B 
 

Schritt für Schritt auf dem Weg zu Führerausweis. Die praktische Checkliste für den Erwerb des 

Führerausweises Kat. B (Motorfahrzeuge bis 3.5 T). 
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SVR 
 

VZV Art. 10 
Abs. 1-5   

 
 

 
 

 
 

1. Nothelferkurs (obligatorisch) 

Der Nothelferkurs ist einer der ersten Schritte zum Führerausweis. Dieser kann 
bereits ab dem 14. Geburtstag besucht werden, muss aber vor der Gesuchstellung 
(Zulassungsbewilligung zur Theorieprüfung) absolviert sein. Der Preis beträgt ca. 

CHF 150.00. Dieser hat eine Gültigkeit von 6 Jahren. 

Wie komme ich dazu‘ 

Wähle im Internet bei der Suche einfach "Nothelferkurs" unter deiner Wohnregion aus 
und vergleiche die Angebote. Die Samaritervereine bieten Schweiz weit zertifizierte 
Nothelferkurse an. Angebote und Termine findest du unter www.samariter.ch oder 

www.redcross-edu.ch sowie bei vereinzelten Fahrschulen. 

Ich wünsche einen spannenden und lehrreichen Kurs. 

Lernziele 
 

Dir Lernenden kennen 
die lebensrettenden 
Sofortmassnahmen 

(K1). 
 

 Können Notsituation 
richtig einschätzen 

(K2). 
 

Handeln korrekt, damit 
weitere Schäden für 

die betroffenen 
Personen verhindert 

werden können  
(K3) (P1). 

SVR 
 

VZV Art. 5a 
Abs. 1+2 

 
 

VZV Art. 6 
Abs. 1d+2 

 
 

VZV Art. 7 
Abs. 1-3 

 
 

VZV Art. 9 
Abs. 1+2 

2 a+b 

2. Lernfahrgesuch erwerben mit Sehtest und Fotos 

Frühestens 2 Monate vor dem Erreichen des 18. Geburtstages kannst du das 
Formular ausfüllen. Seh- und Hörtest bei einem Optiker oder Arzt durchführen lassen 

(Gültigkeit  2 Jahre). Preis ca. CHF 10.00 sowie 2 Passfotos, Preis ca. Fr.15.- 
mitnehmen und anschliessend bei der Einwohnerkontrolle bestätigen lassen oder mit 

Pass / ID direkt zum Strassenverkehrsamt. 

Wie komme ich dazu? 
 

Antragsformulare sind erhältlich bei Fahrschulen oder beim Strassenverkehrsamt des 
Kantons Zürich  www.stva.zh.ch 

     

VR 
 

VZV Art. 11 
Abs. 1-4 

 
 

VZV Art. 11a 
Abs. 1-3 

 
 

VZV Art. 11b 
Abs. 1-3 

 
 

VZV Art. 11c 
Abs. 1-3 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. Erhalt des Anmeldeformulars für Theorieprüfung 

Anmeldeformular ausfüllen und an Strassenverkehrsamt einsenden. Wartezeit bis zur 
Theorieprüfung ca. 3-4 Wochen. 

(Freiwillige Lektionen) 

Viele Fahrschulen bieten Theorielektionen an, bei denen es sich im praktischen 
Fahrunterricht in Anzahl Fahrlektionen bedeutend bemerkbar macht. Du kannst aber 

auch selbständig für die Theorieprüfung lernen, dazu gibt es heute eine Vielzahl 
professioneller Lernprogramme wie CD-Rom, online im Internet oder fürs Mobile 

App’s. 

Wie komme ich dazu? 

Das Anmeldeformular wird direkt vom Strassenverkehrsamt zugestellt. Info unter  
www.asa.ch oder bei einer lokalen Fahrschule erhältst du Auskünfte über die 

empfohlenen Lernmittel. 

App`s: iTheorie Standart  Preis CHF 9.00 

Internet: www.theorie24.ch  Preis CHF 29.00/2 Monate 

Buch: Autofahren heute 

 
 

 

Lernziele 
 

Die Lernenden 
kennen die 

Verkehrssignale sowie 
Markierungen und 

Vortrittsregeln  
(K1). 

 

Können die 
Verkehrssituationen 
richtig einschätzen 

(K2). 
 
 

Wenden bei 
verschiedenen 
theoretischen 

Verkehrslagen die 
Gesetzesvorschriften 
sicherheitsbewusst 

und korrekt an  
(K3). 

 

  

http://www.samariter.ch/
http://www.stva.zh.ch/
http://www.asa.ch/
http://www.theorie24.ch/
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SVR 
 

VZV Art. 12 
1+2 

 
 

VZV Art. 12a 
 
 

VZV Art. 13 
Abs. 1-5 

 

4. Theorieprüfung 

Je nach Kategorie werden 30 bis 50 Fragen gestellt, wobei du 90 % richtig 
beantworten musst. 

Diese kann frühestens 1 Monat vor dem 18. Geburtstag absolviert werden. 
Vorladung und amtlichen Ausweis (Pass oder ID) sowie Bescheinigung vom 

Nothelferkurs mitnehmen. Die Bestandene Prüfung ist 2 Jahre gültig und der Preis 
beträgt ca. CHF 40.00. 

Wie komme ich dazu? 
 

Das Strassenverkehrsamt sendet dir ein schriftliches Aufgebot zur theoretischen 
Prüfung. 

Kompetenz 
 

Die Lernenden kennen 
die Bedeutung der  
Signale sowie der 
Markierungen und  

verhalten sich ab sofort 
vorbildlich und halten 

sich an die 
Vortrittsregeln. 

 

SVR 
 

VZV Art. 15 
1 / 3-5   

 
 

VZV Art. 16 
Abs. 1c  

 
 

VZV Art. 13 
Abs. 1-5 

 
SVG Art. 95 

Abs. 1b   

5. Erhalt des Lernfahrausweises 

 Mindestalter: 18 Jahre 

 Preis: ca. CHF 40.00 

 Gültigkeit: 2 Jahre 

Erst jetzt kannst du mit der praktischen Fahrausbildung beginnen. 

Wie komme ich dazu? 

Lernfahrausweis wird direkt vom Strassenverkehrsamt zugestellt. 

 

  

 
 

 

SVR 
 

VZV Art. 18 
Abs. 1-5 

 
VZV Art. 19a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6. Verkehrskunde (obligatorisch) 

Dieser obligatorische Kurs dauert 4 mal 2 Stunden oder wird teilweise auch als 
Intensivkurs angeboten. Kann aber auch gleichzeitig mit dem praktischen 
Fahrunterricht kombiniert werden. Du benötigst diesen Kursbesuch um zur 

praktischen Führerprüfung angemeldet werden zu können. Der Kurs ist 2 Jahre 
gültig und der Preis beträgt ca. CHF 260.00. 

Kursinhalt 

1. Richtiges einsetzen der Sinnesorgane 

2. Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmer 

3. Fahrzeugsicherheit - Kräfte beim Fahren 

4. Fahrfähigkeit, Umweltbewusstsein 

Wie komme ich dazu? 

Wähle im Internet bei der Suche einfach "Fahrschulen" und deine Wohnregion aus 
und vergleiche die Angebote. 

 

Lernziele 
 
Die Lernenden kennen 
die Sinnesorgane und 

Kräfte beim Fahren (K1). 
 

Wiedergeben die 
Wichtigkeit der Inhalte 

vom Kurs (K2). 
 

Wenden Neuerworbenes 
im praktischem 

Fahrunterricht an 
(K3) (P1). 

 

Kompetenz 
 

Die Lernenden wenden 
durch Verkehrs-
sinnbildung und 

Gefahrenlehre, eine 
verantwortungsbewusste 

Fahrweise an. 
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SVR 
 

VZV Art. 17 
Abs. 1  

 
 

VRV Art. 27 
Abs. 1-5  

 
SVG Art. 10 

Abs. 1-4  
 

SVG Art. 14 
Abs. 1-4   

 
SVG Art. 95 

Abs. 1d   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. Praktische Ausbildung bei Fahrschulen / private 
Lernfahrten 

 
Die Ersten 5-8 Fahrlektionen empfehlen wir dir in einer Fahrschule zu absolvieren. 

Selbstverständlich können Lernfahrten auch mit Privatpersonen durchgeführt werden, 
was zu empfehlen ist, denn durch Übung gewinnt man an Routine und Sicherheit. 

Voraussetzung ist aber, dass die Begleitperson mind. seit 3 Jahren einen 
unbefristeten Führerausweis Kat. B besitzt und mind. 23 Jahre alt ist. 

Die Ausbildung besteht aus: 
Vorschulung 

Grundschulung 
Hauptschulung 

Perfektionsschulung 

                                            Preis: ca. CHF 95.00/Lektion 

                                                 Wie komme ich dazu? 

Wähle im Internet bei der Suche einfach "Fahrschulen" und deine Wohnregion aus 
und vergleiche die Angebote. 

 

Lernziele 
 

Die Lernenden 
kennen die einzelnen 
Bedienelemente vom 

Fahrzeug (K1). 
 
 

Verstehen die 
Wichtigkeit der 
Bedienung und 

Beherrschung des 
Fahrzeuges zur 

eigenen Sicherheit 
und deren anderer  
Verkehrsteilnehmer 

(K2). 
 

Sind bereit 
neuerworbenes im 
Strassenverkehr 

anzuwenden (K3). 
 

Kompetenz 
 

Die Lernenden sind 
fähig das Fahrzeug zu 

bedienen und sich 
vorschriftsgemäss und 

sicher im 
Strassenverkehr zu 

bewegen.  
(K3) (P1) (P2). 

SVR 
 

VZV Art. 22 
Abs. 1, 2, 4 

 
VZV Art. 23 

Abs. 1+2

 

8. Praktische Prüfung 

Vorladung, Lernfahrausweis und einen amtlichen Ausweis (ID oder Pass) sowie die 
Bescheinigung vom Verkehrskundekurs mitnehmen. Wenn du die Prüfung bestehst 

folgt Schritt 9. Solltest du die Prüfung nicht bestehen, so kannst du diese 
wiederholen. 

Preis: ca. CHF 135.00 

Wie komme ich dazu? 

In der Regel wirst du durch deine Fahrschule zur Prüfung angemeldet, sobald du das 
gesetzeskonforme Verhalten im Verkehr gewährleisten kannst. 

 

Kompetenz 
 

Die Lernenden 
gewährleisten eine 
gesetzeskonforme, 

vorausschauende und 
rücksichtsvolle Fahrt 

im Verkehr 
(P3). 

SVR 
 
VZV Art. 24a 

Abs. 1+2 
 
 

 

9. Erhalt des befristeten Ausweises 

Nach der bestandenen Führerprüfung erhältst du einen befristeten Führerausweis 
(Führerschein auf Probe). Die Probezeit beträgt 3 Jahre nach Prüfungsdatum. Der 

Preis beträgt ca. CHF 35.00. 

Wie komme ich dazu? 

Der befristete Führerschein wird direkt vom Strassenverkehrsamt zugestellt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lernziel 
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SVR 
 
SVG Art. 95 
Abs. 1c 
 
VZV Art. 27a 
Abs. 1, 3, 4  

 
 

VZV Art. 27b 
Abs. 1+2  

 
VZV Art. 27c 

Abs. 1+2  
 

VZV Art. 27d 
Abs. 1-3   

 
 
 
 
 
 
 
 
VZV Art. 24b 

Abs. 1 – 4  
   

 

10. Weiterausbildungskurse (WAB) obligatorisch 

Innerhalb von 3 Jahren (Führerschein auf  Probe) musst du an zwei Kurstagen von je 
8 Stunden teilnehmen. 

Das erste Modul solltest du innerhalb von 6 Monaten nach der Fahrprüfung 
absolvieren. 

Beim ersten Kurstag geht es darum, gefährliche Verkehrssituationen früh zu 
erkennen und wenn möglich zu vermeiden. 

Das zweite Modul solltest du innerhalb von 3 Jahren nach Fahrprüfung absolvieren. 

Beim zweiten Kurstag soll dein Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten geweckt, 
dein Verkehrssinn geschärft und ein umweltschonendes und partnerschaftliches 

Fahren vermittelt werden. 

Der Preis beträgt ca. CHF 568.00 

Wie komme ich dazu? 

Frage deine Fahrschule, ob sie diese Weiterbildungskurse anbietet oder welcher 
Anbieter empfehlenswert ist. 

Folgen bei Nichtabsolvierung der obligatorischen 
Weiterausbildung 

Ausnahmsweise - beispielsweise wegen Krankheit - kann sie in einer 
Nachfrist von 3 Monaten nachgeholt werden. Wer den WAB nicht absolviert 

erhält keinen un-befristeten Führerausweis. Nach der abgelaufenen Frist 
muss wieder ein Gesuch um einen Lernfahrausweis eingereicht werden. Wer 

trotzdem nach Ablauf ein Motor-fahrzeug führt, wird wegen Fahrens ohne 
Führerausweis bestraft. Zudem ist die Erteilung eines neuen 

Lernfahrausweises während mindestens 6 Monaten nach der Widerhandlung 
ausgeschlossen. 

 

Lernziele 
 

Die Lernenden 
kennen gefährliche 
Verkehrssituationen 
sowie Folgen von 

Unfällen aufgrund des 
Konsumes von 

Alkohol, Arznei und 
Betäubungsmittel 

 (K1). 
 

Wenden die 
Kenntnisse über das 
umweltschonende 

und energiesparende 
Fahren an 
(K3) (P3). 

  

Kompetenz 
 

Die Lernenden 
kennen die Folgen 

von Unfällen im 
Zusammenhang mit 

dem Konsum div. 
Substanzen. 

 
Wenden 

verschiedene 
Fahrmanöver an und 

sind zum 
ökologischen- und 

ökonomischen 
Fahrstil bereit. 

 

SVR 
 

VZV Art. 11 
Abs. 1a,b,c   

 

11. Führerausweis beantragen 
 

Nach dem Besuch der WAB, aber erst 1 Monat vor Ablauf der Probezeit, muss ein 
Gesuch bei der Zulassungsbehörde im Wohnkanton gestellt werden. 

 
Wie komme ich dazu? 

 
Gesuch für unbefristete Führerausweis beantragen via www.stva.zh.ch 

 

 
 

 
 

 12. Erhalt des unbefristeten Führerausweises 

Der unbefristete Führerausweis wird dir nach 5-10 Tagen per Post zugestellt. 

 

 

 

 

 


